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Tipp des Monats
Kinder-Nachweise nötig für Pflegeversicherungsbeitrag

Zum 01.07.2023 wird der gesetzliche Beitragssatz zur Pflegeversicherung von derzeit 
3,05 % auf 3,4 % erhöht. Der Bundestag hat die Pflegereform beschossen, welche eine 
Entlastung für Eltern mit mehreren Kindern vorsieht. Arbeitnehmer mit mehreren 
Kindern werden ab dem 2. Kind bis zum 5. Kind in Höhe von 0,25 Beitragssatzpunkten je 
Kind entlastet. Der Abschlag gilt bis zum Ende des Monats, in dem das Kind jeweils sein 
25. Lebensjahr vollendet hat.

Notwendige Vorbereitungen für Arbeitgeber/Arbeitnehmer zum 01.07.2023 
Die Elterneigenschaft, die Anzahl der Kinder und deren Alter ist in geeigneter Form 
gegenüber den beitragsabführenden Stellen (Lohnabrechnung) nachzuweisen. 
Selbstzahler müssen die Elterneigenschaft gegenüber der Pflegekasse nachweisen. 
Bitte lassen Sie uns (bzw. Ihrer Lohnabrechnungsstelle), zusammen mit der Bestätigung 
(anbei), eine Kopie des Nachweises der Elterneigenschaft (z. B. Geburtsurkunde) aller 
Kinder der Arbeitnehmer zukommen.
Werden Kinder nach dem 30.06.2023 geboren, bitten wir Sie, einen Nachweis der 
Elterneigenschaft (z. B. Geburtsurkunde) unaufgefordert zuzusenden.

Folgende Beitragssätze sind ab dem 01.07.2023 vorgesehen:

Beitrag für Gesamtbeitrag Arbeitnehmer Arbeitgeber

Kinderlose 4,00% 2,30% 1,70%

Eltern mit einem Kind 3,40% 1,70% 1,70%

Eltern mit 2 Kindern 3,15% 1,45% 1,70%

Eltern mit 3 Kindern 2,90% 1,20% 1,70%

Eltern mit 4 Kindern 2,65% 0,95% 1,70%

Eltern mit 5 und mehr Kindern 2,40% 0,70% 1,70%

Für Details und Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Ihre Aplus Steuerberater
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Bestätigung
Nachweis der Elterneigenschaft

Arbeitgeber

Firmenname: ____________________________________________________________________________________

Adresse:        ____________________________________________________________________________________

Arbeitnehmer

Vorname/ Familienname: _______________________________________________________________________

Adresse:                            _______________________________________________________________________

Mit den nachfolgenden Unterlagen weise ich meine Elterneigenschaft für folgende Kinder nach:

1.
Vorname / Familienname / Geburtsdatum

2. 
Vorname / Familienname / Geburtsdatum

3.
Vorname / Familienname / Geburtsdatum

4.
Vorname / Familienname / Geburtsdatum

5.
Vorname / Familienname / Geburtsdatum

Der Nachweis wird mit folgenden beigefügten Unterlagen erbracht:
(bitte zutreffendes ankreuzen)

 Geburtsurkunde
 Vaterschaftsanerkennung
 Abstammungsurkunde
 steuerliche Lebensbescheinigung des Einwohnermeldeamtes
 Bestätigung über das Pflegekindschaftsverhältnis durch die zuständige Behörde
 Adoptionsurkunde
 sonstige beweiskräftige Unterlagen: 

Datum / Unterschrift des Arbeitnehmers


